
Wir bewegen Jugend!

Gelder für die Jugendarbeit
Tipps zur Beantragung von Zuschüssen

sportjugend-rheinland.de

INFORMATION & BERATUNG

• Unterschriften mit Bleistift werden  
gestrichen

• Unterschrift des Leiters der Maßnahme 
im Original

• Bei Übernachtungen: Bestätigung mit 
Unterschrift und Stempel der  
Übernachtungsstätte

Der Antrag muss spätestens zwei Monate 
nach der Beendigung  der Maßnahme bei 
uns vorliegen.
Ein Video zur Hilfe beim Ausfüllen finden 
Sie auf www.sportjugend-rheinland.de unter  
Vereinsservice (Zuschüsse).

Sportjugend Rheinland
Rheinau 11, 56075 Koblenz

Stefanie Weiß
Tel.: 0261 135-264
E-Mail: stefanie.weiss@sportjugend-rheinland.de



Wofür kann man Zuschüsse beantragen?

• Ferienfreizeiten, Zeltlager
• Schulungen zur Jugendarbeit 
• Spielfeste
• Ausflüge der Vereinsjugend
• Internationale Begegnungen
• Politische Jugendbildung  

z. B. Thementag zur Jugendbeteiligung
• Trainingslager (breitensportlich)

Keine Zuschüsse gibt es für

• Familienfreizeiten
• Wettkampfteilnahmen, Turniere,  

Talentsichtung
• Trainingslager (wettkampforientiert)

Wer kann Zuschüsse beantragen?
• Mitgliedsvereine des Sportbund  

Rheinland e. V.

Wo können Zuschüsse beantragt werden?

• Sportjugend Rheinland  
(Landesjugendplan)

• Jugendämter der Stadt- oder  
Kreisverwaltung

Wie ist der Antrag bei der Sportjugend 
Rheinland zu stellen?

• Voranmeldung vier Wochen vor Beginn 
der Maßnahme (ohne Übernachtungen)

• Antrag auf Vordruck zwei Monate nach 
Maßnahme im Original

• bei Schulungen und politischer 
Jugendbildung bitte ein Programm  
beifügen

ZUSCHÜSSE

Checkliste Antrag Landesjugendamt

• Anschrift des Trägers ausfüllen, an diese 
Adresse wird auch der Bescheid  
geschickt

• Ansprechpartner für Fragen angeben, 
gerne auch die E-Mail Adresse

• Bankverbindung vom Verein angeben, 
wir können nur auf das Vereinskonto 
überweisen

• Art der Maßnahme angeben (soziale  
Bildung, Schulung ehrenamtlicher  
Mitarbeiter, Politische Jugendbildung)

• Nur bei Schulung ehrenamtlicher  
Mitarbeiter/Politische Jugendbildung 
wird ein Programm benötigt

• Programme müssen immer Zeitangaben 
beinhalten

• Ort und Datum der Maßnahme angeben

Teilnehmerliste:

• Alle Teilnehmer und Betreuer können 
auf der Liste unterschreiben

• Förderung für Teilnehmer zwischen  
7 und 27 Jahren (soziale Bildung)

• Teilnehmer ab 28 Jahren können als  
Betreuer im Verhältnis 7:1 gefördert  
werden

• Wenn mehr als die Hälfte Betreuer  
teilnehmen, ist die Maßnahme nicht  
förderungsfähig 

• Alle Spalten müssen ausgefüllt sein, 
sonst keine Förderung

• Alle Unterschriften müssen im Original 
und eigenhändig sein, sonst keine  
Förderung

• Initialen als Unterschrift werden  
gestrichen


